
D`Eisbleamerl z`rinnen scho am 
Fensta,
ja, kimmt den leicht bald da Frühling 
- dengsta;
A warmer Wind tuat halt dem Winter 
weh,
so verschwindt er bald, der kalte 
Schnee.

Wann Katzen raun und spieln ver-
ruckt,
weil se Katerin net vorm Kater duckt.
Sie gspürn a scho den Trieb zum neu-
en Lebm,
bald wird sich a d´Natur dem Trieb 
ergebm.

S´apern fangts an auf Feld und Wies,
wie´s im Frühling halt net anders is.
Wann Ostern kimmt scho zeitig früh,
siegst Märzenbecherl und die ersten 
Veigerl blüh.

Und Schwaberl fliegn scho ei und aus 
im Stall,
es wachst und treibt ja bald scho 
überall.
D´Leut und d´Viecher alls ziegts ei in 
d´Sunn,
gschaftelt und gwerkelt wird ums 
Haus so umadum.

Frühling
Im Frühling fangts scho an de Schin-
derei,
daucht eh net lang, bald is die Zeit 
vorbei.
Drauf macht se bald der Sommer bro-
at,
auf den Feldern reift bereits das 
Troad.

Bald scho siegts d´Leut beim 
Äpflbrocka,
zwoa Monat drauf bereits beim Ofen 
hocka.
Z´Weihnachten warten scho alle aufn 
Schnee,
um d´Faschingtag soll er für viel wie-
der vergeh.

Verganga is der Frühling und a des 
alte Jahr,
d´Leut wollns net glaubn und do is 
wahr,
aber oas versprich i euch heut be-
stimmt.,
das jedes Jahr wieder ein neuer Früh-
ling kimmt. 

(Gedicht von Konsulent Alois Strasser)  

Frühling am „Biberbach“ - am Natternbach im Bereich Fronberg Nähe neuer Uferbegleitweg
Foto: Friedl Nöhammer
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TOP - KURZNACHRICHT
Die Marktgemeinde hat vom Land 
Oberösterreich den Zuschlag für die 
Austragung der OÖ Ortsbildmesse im 
September 2017 erhalten. Das bedeu-
tet, die Neugestaltung des Ortszent-
rums muss spätestens bis zu diesem 
Zeitpunkt abgeschlossen sein.



Aus dem 
Gemeindeparlament

In der letzten Gemeinderatssitzung am 11.03.2016 wurden 
zahlreiche Themen behandelt. Schwerpunkt war die Geneh-
migung des Rechnungsabschlusses 2015. Nachstehend die 
wichtigsten Beschlüsse:

Prüfungsausschuss - Berichte
Der örtliche Prüfungsausschuss hielt am 28.01. und am 
25.02.2016 Sitzungen ab. Prüfungsgegenstand waren eine 
Prüfung der Indianerdorf ErrichtungsGmbH & CoKG, der Rech-
nungsabschluss 2015 der Marktgemeinde und VFI-KG, sowie 
eine Prüfung des Kassenbestandes und der Belegführung.
Beide Prüfungen ergaben keine Beanstandungen. Es wurde 
alles als nachvollziehbar und in Ordnung befunden. Die Be-
richte des Prüfungsausschusses wurden vom Gemeinderat 
einstimmig zur Kenntnis genommen. Das gleiche gilt für den 
positiven Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft über die 
Überprüfung des Nachtragsvoranschlages 2015.

Rechnungsabschluss 2015 - Marktgemeinde
Im Jahr 2015 konnten auf Basis einer soliden und sparsa-
men Haushaltsführung sowohl der ordentliche als auch au-
ßerordentliche Haushalt (Investitionshaushalt) mit einem 
Gesamtvolumen von rd. 7,85 Mio EUR positiv abgeschlossen 
werden. Ein besonderer Dank gebührt in diesem Zusam-
menhang dem Land Oberösterreich, insbesondere Gemein-
dereferent Max Hiegelsberger  für die große Unterstützung 
bei der Finanzierung der Projekte Amtsgebäudeneubau und 
Schulsanierung. Der einstimmig genehmigte Rechnungsab-
schluss der Marktgemeinde für das Jahr 2015 zeigt zusam-
mengefasst folgendes Bild:
Ordentlicher Haushalt:

Aufgabengruppe Einnahmen € Ausgaben €

0  Vertretungskörper,. Allg. Verwaltung 32.196,73 597.205,51

1  Öffentl. Ordnung, Sicherheit 54,00 44.969,81

2  Unterricht, Erziehung, Sport ......- 325.836,70 779.015,28

3  Kunst, Kultur, Kultus 3.671,29 73.075,32

4  Soziale Wohlfahrt, Wohnbauförd. 0,09 509.432,79

5  Gesundheit 40.209,00 483.173,10

6  Straßen- u. Wasserbau, Verkehr 129.382,30 277.502,19

7  Wirtschaftsförderung 15.647,45 56.965,81

8  Dienstleistungen 521.782,08 559.900,78

9  Finanzwirtschaft 2.595.754,45 216.201,74

Summe Ordentlicher Haushalt 2015 3,664.544,09 3.597.442,33

Saldo + 67.101,76

Außerordentlicher Haushalt:
Projekt Einnahmen € Ausgaben €

Neubau Marktgemeindeamt 708.464,65 918.248,65

Neubau MarktgdeAmt-Zwischenfinanz. 450.000,00 240.216,00

Schulsanierung 546.580,00 404.744,11

Neubau Stocksporthalle 50.000,00 50.000,00

Neugestaltung Ortszentrum 19.929,60 19.929,60

Siedlungsstraßenbau 32.647,77 20.248,74

Güterwegebau 15.000,00 15.000,00

Renaturierung Natternbach m. Weg 268.403,28 314.909,61

Indianerspielgelände Darlehenweiterg. 2.000.000,00 2.000.000,00

Kanalbau ländlicher Raum 91.037,94 67.270,44

Summe AOH 2015 4.182.063,24 4.050.567,15

Saldo + 131,496,09

Vermögens- und Schuldenrechnung
Vermögensstand per 31.12.2015 7.314.731,35

Schuldenstand per 31.12.2015 2.686.262,46

davon Gemeinde belastender Schuldenstand 686.262,46.

             Gemeinde nicht belastender Schuldenstand 2.000.000,00

Saldo Aktiva/Passiva per 31.12.2015 + 4.628.468,89

Pro-Kopf Verschuldung nicht belast. Schuldenstand 291,28

Stand an Rücklagen per 31.12.2015 214.187,15

Haftungen für Darlehen Kanalbau (WV NaNeuE) 8.585.508,87

Haftungen Darlehen VFI-KG (Schulsanierung) 1.733.725,93

Rechnungsabschluss 2015 - VFI-KG
Die gemeindeeigene Tochtergesellschaft Verein zur Förde-
rung der Infrastruktur der Marktgemeinde Natternbach & 
Co KG (kurz VFI-KG) wickelt(e) die Projekte Feuerwehrhaus-
bau Natternbach und Schulsanierung ab. Der Rechnungsab-
schluss der VFI-KG wurde einstimmig genehmigt. Er stellt 
sich wie folgt dar:

Einnahmen € Ausgaben €

Ordentlicher Haushalt 131.696,08 131.696.,08

Saldo Ordentlicher Haushalt 0,00

Außerordentlicher Haushalt 1.529.523,97 1.313.765,17

Saldo Außerordentlicher Haushalt + 215.758,81

Vermögensstand per 31.12.2015 5.833.401,24

Schuldenstand per 31.12.2015 1.733.725,93

Saldo Akiva/Passiva per 31.12.2015 4.099.675,31

Pro-Kopf-Verschuldung 735,88

Der Schuldenstand enthält 1 Mio. EUR Zwischenfinanzie-
rungsdarlehen für Schulsanierung, dem zugesagte Förde-
rungsmittel des Landes in gleicher Höhe bis zur Ausfinanzie-
rung im Jahr  2020 gegenüber stehen.
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Ikuna Naturresort 
Der Bericht über die durch den Pächter, die Ikuna Natur-
resort GmbH zur Zeit bereits umgesetzten Ausbau- und Er-
weiterungsmaßnahmen im Ikuna Naturresort (früher Indi-
anerspielgelände) wurde mit großer Mehrheit zur Kenntnis 
genommen.  Folgende Bereiche sind betroffen:
Ikuna Arena für Veranstaltungen, Umbau der Gruppentipis 
in zwei hochwertige Famliy-Suiten,  Umbau der Logde im 
Park  in die Buffalo Lodge mit SB-Gastronomie, zusätzliche 
Spielgeräte (Hüpftuch und Hochwippe), Tiere im Park wie 
Alpakas, Zwergesel, Zwergponies, ......,  Neuerrichtung eines 
großen Bogenschießareals, umfangreiche Sanierungs- und 
Wartungsarbeiten im Altbestand, Ausrichtung des Ikuna-
Restaurants auf den Schwerpunkt „Naturküche“, u.v.m.
Nach dem Saisonende wird die Naturresort GmbH (GF Dr. Al-
bert Schmidbauer) mit dem Bau eines Seminarhotels begin-
nen. Inbetriebnahme im Frühjahr 2017. Damit wird Ikuna 
eine touristische Ganzjahresdestination werden.
Das Ikuna Naturresort ist seit Ostern offen und freut sich auf 
zahlreichen Besuch. Die Eintrittsregelung für die Natternba-
cher Bevölkerung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverän-
dert. Wir bedanken uns bei der Fam. Schmidbauer für das 
weitere umfangreiche Investment in unserer Gemeinde, das 
einen großen Beitrag für den Erhalt und den Ausbau von Ar-
beitsplätzen und die Sicherung der Nahversorgung leistet.
Einstimmig wurde vom Gemeinderat das Fischereirecht der 
Gemeinde am Haslehnerbach (Kirchbergerbachl) an die Iku-
na Naturresort GmbH verpachtet. 

Abfallordnung
Die bestehende Abfallordnung aus dem Jahr 2000 wurde 
einstimmig an die abfallrechtlichen Bestimmungen des Ab-
fallwirtschaftsgesetzes 2009 angepasst. Im Besonderen ist 
hier der Bereich biogene Abfälle, Biotonne, etc. betroffen. 
Die neue Abfallordnung entspricht der in der Praxis durch-
geführten Müll- bzw. Abfallabfuhr im Gemeindegebiet. Für 
die Haushalte ergeben sich durch die neue Abfallordnung 
keine Veränderungen.

Lustbarkeits-Abgabenverordnung
Der Oö Landtag hat im Jahr 2015 ein neues Lustbarkeits-
abgabegesetz beschlossen. Auf Basis der neuen rechtlichen 
Grundlage hat der Gemeinderat dazu einstimmig eine neue 
Lustbarkeits-Abgabenverordnung erlassen. Eine Lustbar-
keitsabgabe ist für Veranstaltungen und Vergnügungen mit 
Eintrittsgeldern, sowie für den Betrieb von Spielapparaten 
und Wettterminals zu entrichten. 
Der Abgabesatz beträgt ab 1.4.2016: 15% bei Eintritts-
geldern (wie bisher), € 50,00 je Spielapparat/Monat und                    
€ 100,00 je Wettterminal/Monat. 
Die Durchführung von Veranstaltungen und die Aufstellung 
von Geräten/Wettterminals ist vor Beginn am Marktgemein-
deamt (Sachbearbeiter Binder) anzuzeigen. Hier werden 
auch genauere Informationen zur neuen Lustbarkeits-Abga-
benverordnung gerne erteilt.

Raumordnungsverfahren
Nach einem positiven Abschluss des Stellungnahmeverfah-
rens nach dem Oö Raumordnungsgesetz hat der Gemeinde-
rat einstimmig nachstehende Änderungen beschlossen:
Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 5.33: Geringfügige 
Erweiterung der bestehenden Mischbaugebietswidmung 
um 290 m² im Zusammenhang mit Erweiterung des Bioge-
na-Logistikcenter in der Badstraße.

Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 5.32, Örtliches Ent-
wicklungskonzept 2.11 und Bebauungsplan Nr. 22: Wid-
mungsverfahren für die Ausweisung eines Sondergebietes 
des Baulandes mit der Zweckbestimmung Tourismus für die 
Errichtung des geplanten Ikuna-Seminarhotels, Erweiterung 
der Erholungsfläche für den Freizeitpark und Genehmigung 
eines Bebauungsplanes für das Grundstück des Ikuna-Semi-
narhotels.  Der Beschluss des Gemeinderates ist nunmehr 
wieder dem Amt der Oö Landesregierung vorzulegen. Auf-
grund der positiven Stellungnahmen der beteiligten Dienst-
stellen dürften keine Probleme zu erwarten sein, sodass der 
von der Ikuna Naturresort GmbH in Aussicht genommene 
Baubeginn Ende September/Anfang Oktober 2016 zu halten 
sein wird. 

Wirtschaftsförderung
Ein Antrag der GRÜNE-Fraktion betreffend einheitliche und 
gerechte Vorgangsweise der Gemeinde bei der Wirtschafts-
förderung wurde an den Gemeinderatsausschuss für Wirt-
schaftsangelegenheiten zur Beratung und Diskussion zuge-
wiesen. 

Resolution gegen Durchgriffsrecht des Bundes
Ein Antrag der FPÖ-Fraktion auf Erlassung einer Resolution 
an den Nationalrat, die Bundesregierung, den Oö Landtag 
und die Oö Landesregierung zum Thema „	NEIN zum Durch-
griffsrecht der Bundesregierung“ im Zusammenhang mit der 
Asylproblematik wurde mehrheitlich angenommen. 
Begründet wurde die Resolution im Wesentlichen damit, 
dass das Durchgriffsrecht des Bundes die Eigenständigkeit 
der Länder und Gemeinden missachtet, massiv in Bürger- 
und Nachbarrechte eingreift und dem Gleichheitsprinzip 
widerspricht. 

Nachwahl in den Jagdausschuss
Durch die SPÖ-Fraktion wurde das Gemeinderatsmitglied 
Mag.Stephan Humberger als Gemeindevertreter (Ersatzmit-
glied) in den  Jagdausschuss nachgewählt. Die Nachwahl war 
notwendig, weil das bisherige Ersatzmitglied Klaus Gierlin-
ger  von der Ortsbauernschaft als Mitglied in den Jagdaus-
schuss entsandt wurde. 

Natternbacher Ehrenzeichen für Richard Luger
Herr Richard Luger hat Ende 2015 seine Funktion als Ob-
mann des Musikvereines Natternbach zurückgelegt. Richard 
Luger ist seit 1972 aktiver Musiker der Musikkapelle. 22 Jah-
re lang gehörte er dem Vorstand des Vereins an, davon 10 
Jahre als Obmann von 2005 bis 2015. In Würdigung seiner 
Verdienste im kulturellen Leben der Gemeinde hat ihm der 
Gemeinderat einstimmig das Natternbacher Ehrenzeichen 
in GOLD verliehen. Die Überreichung fand im Rahmen des 
Frühlingskonzertes am 19.03.2016 durch BGM Ruschak und 
den Gemeindekulturreferenten VBGM Kronschläger statt.

Überreichung mit Vertretern des Musikvereins und Bezirksblasmusikverbandes
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Goldenes Verdienstzeichen der 
Republik für Johann Humberger

Johann Humberger arbeitete bis 1978 bei der Straßenmeis-
terei  Raab. Er setzte hier seine hohen Fachkenntnisse erfolg-
reich ein, ehe er der Flussbauleitung Grieskirchen zugeteilt 
wurde. 

Ab 1980 leitete der Geehrte beim Bau des Rückhaltebeckens 
„Leiten“ das bodenmechanische Labor in der alten Straßen-
meisterei Weibern. Seit 1991 fungierte er als Bauleiter und 
zeigte auch hier in der Umsetzung der Maßnahmen, sowie in 
der Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Pramtal sehr 
hohes Engagement. Seitens der Wasserverbandsobleute 
wurde  Humbergers Fachkompetenz und das Bemühen, Pro-
jekte möglichst wirtschaftlich umzusetzen, stets gelobt. Er 
wirkte auch bei den Bauvorhaben „Rückhaltebecken Leiten“, 
„Rückhaltebecken Angsüß“ und bei vielen örtlichen, sehr 
wichtigen Hochwasserschutzprojekten  maßgeblich mit. 

Ehrenamtlich engagierte er sich jahrelang in der Kommunal-
politik Natternbach. Darüber hinaus ist er Mitglied im Verein 
„Natternbacher Zukunft“, der sich intensiv mit der Dorfent-
wicklung beschäftigt.  Zuletzt unterstützte er seine Heimat-
gemeinde bei der Renaturierung des Natternbaches und 
beim Bau des Uferbegleitweges mit seiner Fachkompetenz.

v. links nach rechts: LH Dr. Josef Pühringer, Johann Humberger
Foto: Land OÖ/Stinglmayr

                                                 Wir gratulieren sehr herzlich 
                                                               zu dieser hohen 
                                                           Bundesauszeichnung!

Information der Statistik Austria

Die Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag hoch-
wertige Statistiken und Analysen, die ein umfassendes, 
objektives Bild der österreichischen Wirtschaft und Gesell-
schaft zeichnen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
ist es wichtig, dass verlässliche und aktuelle Informationen 
über die Lebensbedingungen der Menschen in Österreich 
zur Verfügung stehen. 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz wird derzeit die Erhebung SILC (Statis-
tics on Income and Living Conditions/Statistiken über Ein-
kommen und Lebensbedingungen) durchgeführt. Diese Sta-
tistik ist die Basis für viele sozialpolitische Entscheidungen. 
Rechtsgrundlage der Erhebung ist die nationale Einkom-
mens- und Lebensbedingungen-Statistik-Verordnung des 
Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz (ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010). 

Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus dem Zentra-
len Melderegister jedes Jahr Haushalte in ganz Österreich 
für die Befragung ausgewählt. Auch Haushalte unserer Ge-
meinde könnten dabei sein! Die ausgewählten Haushalte 
werden durch einen Ankündigungsbrief informiert und eine 
von Statistik Austria beauftragte Erhebungsperson wird von 
Februar bis Juli 2016 mit den Haushalten Kontakt aufneh-
men, um einen Termin für die Befragung zu vereinbaren. 
Diese Personen können sich entsprechend ausweisen. Jeder 
ausgewählte Haushalt wird in vier aufeinanderfolgenden 
Jahren befragt, um auch Veränderungen in den Lebensbe-
dingungen zu erfassen. Haushalte, die schon einmal für SILC 
befragt wurden, können in den Folgejahren auch telefonisch 
Auskunft geben. 

Inhalte der Befragung sind u.a. die Wohnsituation, die Teil-
nahme am Erwerbsleben, Einkommen sowie Gesundheit 
und Zufriedenheit mit bestimmten Lebensbereichen. Für 
die Aussagekraft der mit großem Aufwand erhobenen Daten 
ist es von enormer Bedeutung, dass sich alle Personen eines 
Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung beteiligen. Als Dan-
keschön erhalten die befragten Haushalte einen Einkaufs-
gutschein über 15,- Euro.

Die Statistik, die aus den in der Befragung gewonnenen Da-
ten erstellt wird, ist ein repräsentatives Abbild der Bevölke-
rung. Eine befragte Person steht darin für tausend andere 
Personen in einer ähnlichen Lebenssituation. Die persönli-
chen Angaben unterliegen der absoluten statistischen Ge-
heimhaltung und dem Datenschutz gemäß dem Bundessta-
tistikgesetz 2000 §§17-18. Statistik Austria garantiert, dass 
die erhobenen Daten nur für statistische Zwecke verwendet 
und persönliche Daten an keine andere Stelle weitergegeben 
werden. 

Die Statistik Austria sagt herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
Weitere Informationen zu SILC erhalten Sie unter:
Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien

Tel.: 01/711 28 8338 (Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr)

E-Mail: silc@statistik.gv.at
Internet: www.statistik.at/silcinfo 
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Steuerreform 2015/2016
Arbeitnehmer/Innen entlastet!

Mit der Steuerreform und der damit verbundenen Tarif-
senkung des Eingangssteuersatzes von 36,5 Prozent auf 25 
Prozent werden alle lohn- und einkommensteuerzahlenden 
Personen spürbar entlastet, unabhängig davon, in welcher 
Progressionsstufe sie sich befinden.

Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen 
für Arbeitnehmer, die keine Einkommensteuer 
zahlen:

Arbeitnehmer, die aufgrund ihres geringen Einkommens kei-
ne Einkommensteuer zahlen, erhalten ab 2016 im Rahmen 
der Veranlagung eine Gutschrift in Höhe von 50 % bestimm-
ter Werbungskosten (insbesondere von gesetzlichen Sozial-
versicherungsbeiträgen), maximal jedoch 400 Euro im Jahr 
(Sozialversicherung-Rückerstattung).

Der Erstattungsbetrag erhöht sich von 400 Euro auf maximal 
500 Euro, wenn der Steuerpflichtige aufgrund des geringen 
Einkommens keine Einkommensteuer zahlt und Anspruch 
auf ein Pendlerpauschale hat.

Damit Niedrigverdiener bereits im Jahr 2016 von der Neu-
regelung profitieren, wird der maximale Erstattungsbetrag 
für das Jahr 2015 von 110 auf 220 Euro angehoben. Im Sin-
ne einer Vereinfachung wird der Arbeitnehmerabsetzbetrag 
in den Verkehrsabsetzbetrag integriert. Aus diesem Grund 
können der Arbeitnehmer- und der Grenzgängerabsetz-
betrag entfallen. Zusätzlich zur Integration des Arbeitneh-
merabsetzbetrages in den Verkehrsabsetzbetrag wird der 
Verkehrsabsetzbetrag auf 400 Euro erhöht. Gering verdie-
nenden Pendlern steht daher ein erhöhter Verkehrsabsetz-
betrag zu. Der erhöhte Verkehrsabsetzbetrag beträgt hier 
690 Euro und steht Pendlern mit Anspruch auf ein Pendler-
pauschale zu, deren Einkommen nicht höher als 12.200 Euro 
im Jahr ist. Bei Einkommen zwischen 12.200 und 13.000 
Euro schleift sich der erhöhte Verkehrsabsetzbetrag gleich-
mäßig auf den Verkehrsabsetzbetrag von 400 Euro ein.

Unterstützung in Sicherheitsfragen: 
Gottfried Binder wurde zum Zivilschutz-
beauftragten der Gemeinde Nattern-
bach bestellt 

Zum Zivilschutzbeauftragten wurde Gottfried Bin-
der bestellt. Gottfried Binder bringt durch sei-
ne Mitgliedschaft bei der FF Natternbach wert-

volle Erfahrungen in diese Arbeit ein. Der Zivilschutzbeauf-
tragte hat in erster Linie die Pflicht, der Bevölkerung in allen 
Fragen des Selbstschutzes und der Sicherheitsprävention 
zur Verfügung zu stehen. 

Die Aufgabe der Zivilschutzbeauftragten ist die Stärkung 
der Eigenvorsorge in der Bevölkerung. Sie sind ein wichti-
ges Verbindungsglied zu den Gemeindebürgern und mitent-
scheidend für den Erfolg. 

Die Aufgabe des OÖ Zivilschutzes ist es, den Bürgern even-
tuelle Gefahren aufzuzeigen und sie bei der Vorbereitung für 
einen krisenfesten Haushalt mit hilfreichen Tipps zu unter-
stützen: Die empfohlenen Selbstschutzmaßnahmen helfen, 
Gefahren der verschiedensten Art zu vermeiden, die Zeit bis 
zum Eintreffen der Einsatzorganisationen zu überbrücken 
und Krisenfälle möglichst unbeschadet zu überstehen. 

Beim Eintreffen eines Notfalls ist es für Vorsorgemaßnah-
men zu spät. Die Bevölkerung muss sofort reagieren und 
sich schützen können. Eine ausreichende Bevorratung von 
Lebensmitteln, dazu technische Hilfsmittel für Notsituatio-
nen und die Kenntnis der Aufgaben eines Ersthelfers sind in 
Krisensituationen besonders wichtig.

Dafür steht Ihnen Gottfried Binder bei Fragen gerne  am 
Marktgemeindeamt zur Verfügung!
Tel.Nr. 07278/8255-11, Mail: binder@natternbach.ooe.gv.at
Nähere Informationen gibt es auf der Homepage unter der 
Adresse: www.zivilschutz-ooe.at.

Der aktuelle Selbstschutztipp
Notruf vom Handy - Euro-Notruf 112

Der Euro-Notruf gilt einheit-
lich für ganz Europa. Wird 
er gewählt, gelangen Sie 
automatisch zur nächsten 
Sicherheitszentrale bzw. in 
Österreich zur nächsten Po-
lizeidienststelle.

VORTEILE DES EURO-NOTRUFS 112:
• Funktioniert auch bei einem Wertkartenhandy, wenn kein
   Guthaben vorhanden ist.
• Er ist auch ohne Sim-Karte und bei TASTENSPERRE 
   anwendbar.
• Bei Eingabe von 112 anstelle des PIN-Codes wird der Not-
   ruf auch über andere Netzbetreiber bevorzugt weiterge-
   leitet. 
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• Der Euro-Notruf 112 wird mit HÖCHSTER PRIORITÄT be-   
   handelt. Sollte kein Funkkanal frei sein, können sogar nor-
   male Gespräche aus dem Netz genommen werden.
• Der Euro-Notruf ist KOSTENFREI.

NOTRUF AUS DEM AUSLAND:

• In allen EU-Mitgliedsstaaten ist der Euro-Notruf 112 
   anwendbar. Weitere Länder mit Notruf 112 sind auf
   www.sos112.info aufgelistet.

ACHTUNG!

• Mit leerem Akku kein Notruf und keine Ortung 
   durch Suchtrupps möglich.
• Bei Wanderungen und Bergtouren den Akku vorher
   voll aufladen und vor Kälte schützen.
• Bei intaktem Akku kann das Handy als Notlicht oder
   für Lichtsignale genutzt werden.

WO ist etwas passiert
WAS ist passiert

WIE viele Verletzte
WER ruft an

Legen Sie erst auf, wenn die Einsatzzentrale das Gespräch 
beendet hat. 

Notrufnummernübersicht
Österreich

   122  Feuerwehr
   133  Polizei
   144  Rettung

   130  Landeswarnzentrale
   140  Bergrettung
   141  Ärztenotdienst

   112  Euronotruf

Information für Bienenzüchter
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REGISTRIERUNG VON IMKERN, BIENENSTÄNDEN UND VÖL-
KERZAHLEN 

Mit einer Gesetzesnovelle wurde die Tierkennzeichnungs-
verordnung (TKZVO) auf Bienen und Imker erweitert. In 
Zukunft hat sich jeder Imker (Bienenhalter) mit seinen Bie-
nenständen und den insgesamt von ihm betreuten Bienen-
völkern im Veterinärinformationssystem (VIS) zu regist-
rieren.

Damit werden auch die Imker als Tierhalter - genauso wie 
andere Tierhalter mit ihren Tieren (z.B. Rinder, Schweine, 
Schafe, Ziegen usw.) - im VIS erfasst.

Auch wenn dies anfänglich ein gewisser Aufwand ist, so wird 
damit doch in Zukunft die Seuchenbekämpfung wesentlich 
erleichtert. Nicht nur im Falle von amerikanischer Faulbrut, 
sondern besonders auch, wenn andere neue Parasiten und 
Krankheiten bei uns eintreffen sollten (z. B. Kleiner Beuten-
käfer).

Die Verordnung und Registrierung von Imkern und Bienen-
ständen ist bereits in Kraft getreten. 

•  Mitglieder des Imkervereins können die Meldung bis 30.   
    März 2016 über den Imkerverein machen.
•  Imker, die nicht im Imkerverein organisiert sind, oder Im-
    ker, die erst nach dem 30. März mit der Imkerei beginnen,
    müssen ihre Stammdaten selber der Bezirkshauptmann-
    schaft bis 7 Tage nach Aufnahme der Bienenhaltung
    melden.

Ab 31. Oktober 2016 gilt Folgendes:

• Die gehaltene Völkerzahl muss im Zeitraum vom 30. April
   bis 30. Juni und vom 31. Oktober bis 31. Dezember zwei-
   mal im Jahr ins VIS eingegeben werden.

Ab 2017 muss jeder Bienenstand mit der VIS 
Registrierungsnummer gekennzeichnet sein!

Ein NICHT MELDEN hat ein Verwaltungsstraf-
verfahren zur Folge!

Der Imkerverein (Tel.: 0676/7534652, Obmann Christian 
Süß) steht für Fragen gerne zur Verfügung. 

Österreichliste.at
Schluss mit dem Senderchaos

Immer den Lieblingssender 
auf Knopfdruck und viele 
neue Programme in höchs-
ter Qualität (HD). Die Öster-
reichliste.at schafft Ordnung 
auf der Fernbedienung. 
Jetzt kostenlos downloaden 
unter: 
www.österreichliste.at
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Besitzer von SAT-Schüsseln kennen das Problem seit Jah-
ren: Man sucht seinen Lieblingssender, „zappt“ verzweifelt 
durch hunderte, teils fremdsprachige Programme und wirft 
schlussendlich frustriert die Fernbedienung ins Eck. Da-
mit ist jetzt Schluss! Die Österreichliste, eine Initiative für 
die österreichischen TV-Zuseherinnen und Zuseher, unter-
stützt von ATV, RTL Österreich, ServusTV, R9 sowie dem ORF 
schafft jetzt Ordnung im Senderchaos. Und das sogar vollau-
tomatisch und kostenlos. 				  
							             
Zusätzlich ermöglicht die Österreichliste den Empfang vie-
ler neuer Sender in besonders hoher Qualität (HD), da eini-
ge über den herkömmlichen automatischen Sendersuchlauf 
oftmals nicht gefunden werden können. Regionale Vorlieben 
werden dabei automatisch beachtet. Das bedeutet: Ein Nie-
derösterreicher bekommt zum Beispiel ORF 2 HD Niederös-
terreich auf Programmplatz 2, ein Kärntner ORF 2 HD Kärn-
ten.

Einfache Installation der HD-Sender made in Austria:
Um die neue Programmvielfalt in ihrer ganzen Breite mit den 
neuen HD-Sendern aus Österreich nutzen zu können, muss 
ein Update Ihres TV-Gerätes oder des HD-Sat-Receivers 
durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass Ihr Ge- 
rät (ab Baujahr 2010) dieses Update über USB unterstützt. 
Dazu müssen Sie unter www.österreichliste.at ihr TV-Gerät 
bzw. den SAT-Receiver auswählen und die für ihr Bundes-
land passende Programmliste auf einen USB-Stick downloa-
den. Diesen USB-Stick stecken sie dann in den USB-Port ihres 
Gerätes. Die Installation erfolgt vollautomatisch und selbst-
verständlich kostenfrei.

Alle, die diese Installation nicht selbst vornehmen möchten, 
können sich an ihren lokalen Kommunikationselektroniker 
wenden - Info im Internet unter www.kel.at 

							     

Wichtiger Hinweis:
Hundekot auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und öffentlichen Flächen

Der Hund gilt als bester Freund des Menschen, seine Hinter-
lassenschaften sorgen jedoch vielerorts für Ärger. Dies gilt 
nicht nur für Spaziergänger auf den Gehwegen. 

Ein großes Problem sind die 
„Häufchen“ der Vierbeiner 
gerade auch auf landwirt-
schaftlichen Grünflächen. 
Bedenken Sie bitte, 
dass dadurch Nutzti-
re geschädigt werden und 
das Gras durch die Rinder-
haltung auch ein Teil un-
serer Nahrungskette ist.

Die Landwirte unserer Ge-
meinde ersuchen alle Hunde-

besitzer mitzuhelfen, dass unseren Kühen immer sauberes 
und hygienisch einwandfreies Futter von den Wiesen vor-
gelegt werden kann. Lassen Sie ihren Hund nicht frei über 
landwirtschaftlich genutzte Felder und Wiesen laufen - vor 
allem nicht in den Monaten April bis Oktober!

Wird infizierter Hundekot von Milchkühen über das Futter 
aufgenommen, kann dies zu schweren Erkrankungen, sowie 
zu Fehl- und Totgeburten bei den Rindern führen. 

An dieser Stelle möchten wir auch auf die in Natternbach 
aufgestellten Kotstationen hinweisen. Wir bitten alle Hunde-
halter dieses Angebot zu nutzen und damit ihrer Verpflich-
tung zur Beseitigung des Hundkots auf öffentlichen Straßen, 
Grünanlagen, Grünstreifen und landwirtschaftlichen Flächen 
nachzukommen und die Abfallbeutel auch ordnungsgemäß 
zu entsorgen. Sollte dieser Apell keine Erfolg haben, muss 
die Erlassung einer Verordnung nach dem Oö Hundehalte-
gesetz über eine Anleinpflicht für gewisse Bereich überlegt 
werden!  Wir denken aber, bei gutem Willen aller Beteiligten 
könnte die Erlassung einer weiteren Rechtsvorschrift nicht 
notwendig sein.

Mülltrennung
Das österreichische Abfallwirtschaftsgesetz definiert unter
anderem Nachhaltigkeit, Schutz von Mensch und Umwelt 
und Schonung der natürlichen Rohstoffe als wichtige Leitli-
nien der österreichischen Abfallwirtschaft. 
Glas, Kunststoff, Metalle, Altpapier und Bioabfall können 
Großteils recycelt oder verarbeitet werden. Restabfall muss 
aufgrund der Deponieverordnung thermisch oder mecha-
nisch-biologisch behandelt werden. In Natternbach wurden 
im Jahr 2015 insgesamt 139,5 Tonnen Restmüll gesammelt.  
Die Mülltrennung in den einzelnen Haushalten spielt aber 
auch bei der Gestaltung des Müllpreises eine wichtige Rolle. 
Restmüll ist die teuerste Entsorgungsart, die Kosten für eine 
Tonne Restmüll belaufen sich auf € 161,00.

Hier gibt es noch ein erhebliches Einsparungspotential.  
Mülltrennung können wir nur in den Griff bekommen, wenn 
sich jeder bemüht, bewusst, konzentriert und ordnungsge-
mäß Müll zu trennen. 
Im Hinblick auf ein sauberes Natternbach und den Schutz 
unseres Planeten bitten wir Sie aktiv bei der Mülltrennung 
mitzuhelfen

Wie wertvoll sind Lebensmittel?
Trotz einer gut ausge-
bauten Altstoffsamm-
lung kommt es immer 
noch zu Verschmutzun-
gen in der Landschaft. 
Viele Bilder - wie die-
ses Foto einer aufmerk-
samen Bürgerin, auf-
genommen in Rittberg 
- bleiben nachhaltig in 
Erinnerung und führen 

uns vor Augen, dass unser Umgang mit Lebensmitteln oft äu-
ßerst bedenklich ist. Weggeworfene Lebensmittel sind nicht 
nur ethisch und für die Gesellschaft ein Problem, sondern 
verursachen unterschiedliche Umweltauswirkungen.
Lebensmittel sind kostbar!  Sie werden äußerst rohstoffin-
tensiv produziert, kilometerweit transportiert, gekühlt und 
zu qualitativ hochwertigen Speisen verarbeitet. Durch sorg-
fältige Planung, Einkauf, Lagerung, Verarbeitung und Ver-
wendung können Bilder wie oben vermieden werden.



8

Ökoinitiative:
Wildwiesen in Natternbach

Es ist geplant, im Frühjahr dieses Jahres die Wildwiesen 
beim Kindergarten, im hinteren Bereich des Hauses der 
Familie Bruckner, sowie - das Einverständnis des Pfarrge-
meinderates vorausgesetzt - auch im Nahbereich des Urnen-
friedhofes zu aktivieren. Dieses Projekt wird voraussichtlich 
mit Herrn Schabetsberger, Gärtnermeister des Landes OÖ., 
durchgeführt. Der relativ späte Zeitpunkt, Ende April/An-
fang Mai, für diese Aktion wurde gewählt, um eine eventuell 
aufkeimende Saat vor Spätfrösten zu schützen. 

Es gibt viele gute Gründe, die für das Anlegen einer Wildwie-
se sprechen: Nicht nur, dass ein solch blühender Teppich ein 
überaus erfreulicher Anblick ist, diese Wiese bietet zudem 
zahlreichen bedrohten Tier- und Pflanzenarten einen ökolo-
gischen Schutzraum. Besonders für Bienen stellen derartige 
Wildwiesen einen wichtigen Lebensraum dar und so stehen 
auch die Imker der Neuanlage äußerst positiv gegenüber.

Interessenten, die eine Wildwiese anlegen möchten, mel-
den sich bitte mit Flächen- und Größenangabe des zu 
bearbeitenden Grundstückes beim Marktgemeindeamt 
Natternbach unter der Telefonnummer 07278/8255-13 
(Margit Moser).

Freiwillige Helfer, die diese Aktion tatkräftig unterstützen 
möchten und somit einen wertvollen Beitrag zum Schutz 
von Nützlingen und den Erhalt des Artenreichtums leis-
ten, melden sich bitte ebenfalls unter der zuvor erwähn-
ten Telefonnummer. 

Achtung Forstwirte: 
Notwendige Maßnahmen gegen den  
Borkenkäfer

Die lang anhaltende heiße und trockene Witterungsperio-
de im vergangenen Jahr hat in vielen Waldgebieten unseres 
Bezirkes zu einer Borkenkäfermassenvermehrung mit über-
durchschnittlich hohem Schadholzanfall geführt. Die Gefahr 
einer weiteren Eskalation der Borkenkäferschäden ist groß. 

Der Forstdienst der Bezirkshauptmannschaft und Gemein-
deforstwart Johann Dornetshuber rufen daher alle Waldei-
gentümer dringend auf, noch vor Beginn des neuerlichen 
Käferfluges umgehende und wirkungsvolle Maßnahmen zur 
Abwehr weiterer Schäden zu setzen. 

Nur durch eine rasche Aufarbeitung der befallenen oder be-
fallsverdächtigen Bäume und durch den schnellen Abtrans-
port aus dem Wald noch im April kann eine weitere Verschär-
fung der Borkenkäfersituation wirksam verhindert werden. 
Eine gezielte Vorlage von Fangbäumen zur Abschöpfung der 
noch im Wald verbliebenen Käfer ist nur dort sinnvoll, wo 
die Waldbestände „sauber“ sind.

Alle Waldbesitzer sind aufgerufen durch entsprechende 
Maßnahmen eine weitere Borkenkäferübervermehrung 
zu verhindern!

Erkennen des Befalles:   
Je früher ein Borkenkäferbefall erkannt wird, desto wir-
kungsvoller kann die weitere Ausbreitung von Schäden ver-
hindert werden. Besonders dort, wo schon im vergangenen 
Jahr Borkenkäferbefall aufgetreten ist, sind günstige Voraus-
setzungen für eine Borkenkäfermassenvermehrung gege-
ben. Daher ist das Augenmerk verstärkt auf
•	 Örtlichkeiten, an denen schon im Vorjahr Käferher-	
	 de aufgetreten sind,
•	 aufgerissene Bestandesränder und stark aufgelich-	
	 tete Bestände,
•              Nadelwaldbestände auf Schotterböden, Trocken-
                standorte und
•              einzeln stehende, wurzelgelockerte und intensiver
                Sonneneinstrahlung ausgesetzte Bäume zu richten.

Ein Borkenkäferbefall beginnt meistens im Bereich des Kro-
nenansatzes schon kränkelnder Bäume und ist anfangs nur 
bei sehr genauer Beobachtung zu erkennen.

Anzeichen für Borkenkäferbefall sind:
•	 Vergilben der Nadeln, Nadelabfall bzw. Ansamm-		
	  lung von abgefallenen Nadeln 
•	 Abfallen von Rindenteilen (bei diesem fortgeschrit-	
	 tenen Befallsbild hat der Großteil der Borkenkäfer 		
	 den Baum bereits verlassen und gesund erscheinen-   
                de Nachbarbäume befallen)
•	 Harzfluss und Spuren von Spechttätigkeit am Stamm 
•	 Ansammlungen von Bohrmehl an Borkenschuppen 	
	 und am Stammfuß
•	 kreisrunde Ein/Ausbohrlöcher mit einem Durch-		
	 messer von bis zu 3 mm

Fangbaumvorlage:
Mit der gezielten Vorlage von Fangbäumen können nach ei-
ner sorgfältigen Ausräumung der Käfernester die dann noch 
im Wald vorhandenen Borkenkäfer abgeschöpft werden. Die 
Fangbäume sollten rund 3 Wochen vor Beginn des Käferflu-
ges (ab Mitte April) vorgelegt sein, damit diese zeitgerecht 
ihre volle Wirksamkeit haben. 

Für Fragen zur Borkenkäferbekämpfung, der Fangbaum-
vorlage und Wiederaufforstung von Schadflächen stehen 
DI Martin Pichler, Tel. 0664/829 95 03, Bezirksförster Ing. 
Daniel Pacher, Tel. 0664/829 83 83, der Forstberater der Be-
zirksbauernkammer oder Gemeindeforstwart Johann Dor-
netshuber, Tel. 0676/5171579 gerne zur Verfügung.
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Lärmbelästigung im Sommer

Die kommenden,  wärmeren Temperaturen bieten die er-
freuliche Möglichkeit, immer mehr Aktivitäten in die freie 
Natur, öffentliche Plätze und Parks, Gärten aber auch Balko-
ne, Terrassen, Innenhöfe etc. zu verlagern. Damit verbunden 
ist manchmal auch eine zusätzliche Lärmerzeugung im öf-
fentlichen Raum, die - sofern sie ein ortsübliches und zumut-
bares Maß nicht überschreitet – nur selten zu Problemen in 
der örtlichen Gemeinschaft führt. 

Um Nachbarschafts- und Anrainerkonflikte zu vermeiden 
bzw. unnötige Störungen der örtlichen Gemeinschaft von 
vornherein auszuschließen, dürfen wir im Besonderen ersu-
chen

•   lärmerzeugende Arbeiten an Werktagen (Montag bis
     Samstag) von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, sowie von 19:00 
     Uhr an Sonn- und Feiertagen zu vermeiden 
•   im unmittelbaren Bereich von Wohnbauten sowie beson- 
     ders ruhegeschützten Bereichen (Parks, Erholungsein-
     richtungen, Alters- und Pflegeheime, Kirchen etc.) die
     nicht notwendige Inbetriebnahme von Verbrennungsmo-
     toren zu unterlassen
•   die Haltung von Haustieren so zu gestalten, dass allen-
     falls damit verbundene Lautäußerungen (Bellen, Krähen), 
     unbeschadet der artgerechten Haltung, möglichst gering 
     und in einem für die Nachbarschaft zumutbaren Maß ge-
     halten werden
•   das Einwerfen von Altglas in die dafür vorgesehenen 
     Container auf die Zeit zwischen 7:00 Uhr und 19:00 Uhr
     zu beschränken
•   störenden Lärm im freien bzw. öffentlichen Raum (bspw.
     erzeugt durch Singen, lautes Musizieren, lauter Betrieb
     von Tonanlagen, Ausübung von besonders lärmerregen-
     den Sportarten und Freizeitaktivitäten) insbesondere
     während der allgemein anerkannten Ruhe- und Nacht-
     zeiten zu vermeiden.
  
Unbeschadet der vorstehend genannten Empfehlungen ist 
darauf hinzuweisen, dass Lärmerregungen, die das nach den 
örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten und 
die ortsübliche Benutzung der benachbarten Grundstücke 
wesentlich beeinträchtigen, zivilrechtliche, verwaltungs-
strafrechtliche sowie in besonders schwerwiegenden Fällen 
sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kön-
nen.

Wenn das Verhalten im freien bzw. öffentlichen Raum von 
gegenseitiger Rücksichtnahme und Verständnis für Nach-
barn bzw. Anrainer geprägt ist, beugt dies nicht nur Ausei-
nandersetzungen und Anzeigen vor, sondern trägt in beson-
derer Weise dazu bei, das es für alle Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger ein schöner, erholsamer Sommer wird!

Informationsoffensive:
„Denk KLObal, schütz den Kanal“

Wir möchten wieder ein-
mal darauf hinweisen, 
dass das WC nicht als 
Mistkübel verwendet wer-
den darf. Das schadet der 
Funktionsfähigkeit der 
Abwasseranlage und er-
höht die Kanalgebühren 
für jede/n Einzelne/n. 

Zum Schutz unserer Um-
welt ist - wie bei der Ab-
falltrennung - auch für die 
Kanalisation das richtige 
Entsorgungsverhalten der 
Bevölkerung ausschlagge-
bend für eine funktionie-
rende und wirtschaftliche 

Abwassersammlung und - reinigung.

Immer wieder kommt es vor, dass Öl, Fett und Bioabfall über 
die Küche oder über das WC in die Kanalisation entsorgt wer-
den. Öl und Fett lagern sich in den Rohren ab und verstopfen 
die Kanalisation. Das verursacht hohe Reinigungskosten - 
Kosten, die wir alle mit unseren Kanalbenützungsgebühren 
mittragen müssen. Deshalb: Altes Frittier- und Speiseöl, 
Bratfett und Schmalz im Öli sammeln. Bioabfall in der Ka-
nalisation ist für Ratten eine willkommene Nahrungsquelle, 
die so immer näher an Wohnobjekte herangefüttert werden.

Also: Abwassernetz, Geldbörse und auch die Umwelt scho-
nen - Abfall sachgerecht trennen und entsorgen!

NOTFALLMAMA
betreut erkrankte Kinder zu Hause

Die Erkrankung eines Kindes stellt eine außergewöhnliche 
Situation für Familien dar. 

Es stellt sich die Frage: Wer bleibt beim Kind zu Hause, wenn 
die Pflegefreistellung bereits aufgebraucht ist, ein nicht auf-
schiebbarer Termin vor der Tür steht und Oma oder Opa 
nicht greifbar sind? In diesem Fall brauchen Eltern ein Netz, 
das sie auffängt und trägt. 
Aus diesem Grund unterstützt der Verein KiB Eltern bei der 
Betreuung erkrankter Kinder zu Hause. 

Wie funktioniert das?
Sie rufen unter: 0 664/6 20 30 40  bei KiB an und teilen Ih-
ren Betreuungsbedarf mit. Eine KiB-Mitarbeiterin sucht eine 
Notfallmama, die zu Ihnen nach Hause kommt und Ihr er-
kranktes Kind betreut.
In der Folge vereinbaren die Eltern alles Weitere rund um 
die Betreuung. 
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KiB ist rund um die Uhr erreichbar! 0 664/6 20 30 40  

 ... denn kein Kind sollte krank den Kindergarten oder die 
Schule besuchen!

KiB children care, Verein rund ums erkrankte Kind 
4841 Ungenach 51
0 7672 / 8484
verein@kib.or.at
www.notfallmama.at

Lange Nacht der Forschung – 
22.04.2016 von 17:00 – 23:00 Uhr 

Namhafte regionale 
Unternehmen laden 
am 22. April bei frei-
em Eintritt zur Langen 
Nacht der Forschung 
ein. Forschung haut-
nah miterleben an 5 
Standorten und über 
20 Stationen. 

Forschung und Entwicklung passiert nicht nur in Universi-
täten oder Labors, sondern auch bei den Unternehmen bei 
uns in der Region. In Grieskirchen werden hochwertigste 
Arbeitsplätze im Bereich Forschung und Entwicklung ange-
boten. 

Die Lange Nacht der Forschung soll das Interesse für For-
schung wecken, und Schüler/innen sowie deren Eltern die 
vielfältige Forschungslandschaft als attraktiven Arbeitsplatz 
und als Karrierepotential für ihre persönliche Zukunft nä-
herbringen. 

Die Lange Nacht der Forschung bietet die einmalige Möglich-
keit, einen Blick hinter die Kulissen, in die Bereiche wo For-
schung täglich passiert, zu werfen. 

An folgenden Standorten bekommen Sie einen Einblick in 
die faszinierende Welt von Forschung und Entwicklung: 

. Aspöck Systems 

. DOMICO Dach-, Wand- u. Fassadensysteme 

. PÖTTINGER Landtechnik GmbH 

. TIZ Landl-Grieskirchen GmbH 

. VTA Austria GmbH 

Das Programm bei den teilnehmenden Ausstellern reicht da-
her von Besichtigungen über Vorträge und Workshops und 
bis hin zu Experimenten für Kinder – ein abwechslungsrei-
ches Programm für Jung und Alt! Lassen Sie sich die Chan-
ce nicht entgehen und besuchen Sie die teilnehmenden 
Unternehmen bei der Langen Nacht der Forschung – am 
22.04.2016 von 17:00 bis 23:00 Uhr. 

Interessiert? Detailinformationen zum Programm �inden 
Sie auf www.LangeNachtderForschung.at !
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Studienerfolg
Herr David Köpf, Vischerstra-
ße 14, hat im Oktober 2015 sein 
Studium für Humanmedizin 
an der Med.-Uni Graz mit Aus-
zeichnung abgeschlossen.

Er ist seit 8. Oktober 2015 Doktor 
der gesamten Heilkunde und ar-
beitet derzeit als Turnusarzt im 
AKH in Linz.

Wir gratulieren sehr herzlich!

Sprechtag der Oö. Patienten- und Pflege-
vertretung in den Bezirken

Die Oö. Patienten- 
und Pflegevertre-
tung beabsichtigt in 
Erfüllung des durch 
das Oö. Krankenan-
staltengesetz 1997 
und das Oö. Pflege-
vertretungsgesetz 
2005 ergangenen 
Auftrages am

Mittwoch, 27. April 2016
bei der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen in der Zeit 
von 9:00 Uhr  bis 12:00 Uhr einen Sprechtag abzuhalten. 

Das Beratungsangebot der Oö. Patienten- und Pflegevertre-
tung umfasst folgende Bereiche:

• Behandlung von Beschwerden und Erteilung von Auskünf  
   ten, die mit dem Aufenthalt von Patientinnen und Patien-
   ten in einer Oö. Krankenanstalt zusammenhängen.

• Unterstützung von Beschwerden von Bewohnerinnen und 
   Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, sowie von Men-
   schen mit besonderen Bedürfnissen in Einrichtungen der
   Behindertenhilfe bei Streitfällen im Zusammenhang mit
   einer mangelhaften Unterbringung, Verpflegung und Hilfe.

• Beratung über die Patientenverfügung.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten werden die 
Interessenten ersucht, sich bis spätestens Montag, 25. April 
2016 bei der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen unter 
der Telefonnummer 07248/603-64454 (Hr. Mair) anzumel-
den.

Neues aus der Gemeindebibliothek  

Kennen Sie das: Man bringt es nicht übers 
Herz, die großen Stapeln Zeitschriften 
zum Thema Garten, Haushalt und Live-
style zu zerpflücken und wegzuschmei-
ßen, weil sie dafür viel zu schade sind. 
Und so füllen die Zeitschriften schön 
langsam Schränke und Kommoden. Lei-
hen statt kaufen ist hier die Lösung. Wir 
haben unser Sortiment um ein Zeitschriftenabbo erweitert:

Rechtzeitig zur neuen Gar-
tensaison  können Sie sich 
ab sofort monatlich die 
Zeitschrift Garten + Haus 
in unserer Gemeindebib-
liothek gegen eine geringe 
Gebühr ausleihen. Vor-
schläge für die Gartenge-
staltung, Wissenswertes 
für die Pflege von Pflan-
zen, Tipps und Ideen rund 
ums Dekorieren sowie sai-
sonale Rezeptvorschläge - 
das alles finden Sie in die-
ser aufwendig  gestalteten 
Zeitschrift.

Buch - Neuankauf:  Bürgermeister im Dorf 
von Karl Pumberger-Kasper 

Karl Pumberger-Kasper, seit mehr als zehn Jahren Bür-
germeister seiner Heimatgemeinde Gurten im oberöster-
reichischen Innviertel, ist mittlerweile weit über die Gren-
zen seiner engeren Heimat hinaus bekannt. Zahlreiche 
Lesungen aus seinen bisher erschienenen Büchern verschaf-
fen ihm einen stetig wachsenden Leser- und Zuhörerkreis.

Mit seinen bekannt treffsicheren Aussagen skizziert der 
Autor die Geschehnisse in der fiktiven Gemeinde Krasting. 
Skurril und gewürzt mit bodenständigem Humor erscheinen 
die handelnden Personen vor der Kulisse dörflichen Eigen-
sinns, wobei einem das Lachen mitunter im Halse stecken 
bleibt. Der Bürgermeister, im Spannungsfeld verschiedener 
Interessen, begleitet den Leser durch die fünfzehn Kapitel 
kommunaler Merkwürdigkeiten. Die der Märchenwelt ent-
liehenen Bezeichnungen der einzelnen Abschnitte sollen ein 
Hinweis darauf sein, manches trotzdem mit einem Augen-
zwinkern zu quittieren.

Terminvorschau Lesung mit 
Karl Pumberger-Kasper

und musikalischer Umrahmung

   Freitag, 30.9.2016, 19:30 Uhr, 
Marktgemeindeamt, Sitzungssaal



12



13

Regional  - saisonal – unverpackt

Regional und saisonal einkaufen bedeutet:

•	 Auf die Herkunft der Lebensmittel schauen
•	 Lebensmittel, die möglichst nah am Verkaufs- und 		
	 Verbrauchsort hergestellt und verarbeitet werden, 	
	 bevorzugen.
•	 Lebensmittel dann kaufen, wenn sie bei uns reif 		
	 sind, d. h. saisonale Lebensmittel kaufen
•	 Die Umweltbelastung durch Transporte niedrig zu 		
	 halten.
•	 Preislich günstiger zu kaufen, da regionale Lebens		
	 mittel meist gerade Saison haben.
•	 Arbeitsplätze in der Region zu erhalten.

In fast allen Gegenden Österreichs gibt es ein breites An-
gebot an regionalen Lebensmitteln:

•	 Obst und Gemüse
•	 Erdäpfel
•	 Eier
•	 Milch, Milchprodukte und Käse
•	 Fleisch und Fleischerzeugnisse
•	 Brot und Backwaren
•	 Marmeladen und Säfte

Es ist nicht wurst, was du isst!

Jedes Lebensmittel, das wir einkaufen und essen, hat Aus-
wirkungen auf die Umwelt: bei der Herstellung, bei der Ver-
packung, dem Transport, beim Verbrauch beziehungsweise 
der Entsorgung.

Mit unserer Kaufentscheidung können wir beeinflussen, ob 
die Umwelt mehr oder weniger belastet wird.

Besonders gut kann man dies am Beispiel unserer Lebens-
mitteleinkäufe nachvollziehen. Diese Entscheidung hat Ein-
fluss auf die Umwelt, aber auch auf unser eigenes körperli-
ches Wohlbefinden: „Regionale, fair gehandelte und gesunde 
Lebensmittel genießen“, heißt daher die Devise, denn: „Es ist 
nicht wurst, was du isst!“

Wo kommt mein Apfel her?

Wer sich in den Obst- und Gemüseabteilungen unserer Su-
permärkte umschaut, wird das ganze Jahr über ein umfang-
reiches, fast immer gleiches Einheitssortiment finden, z.B. 
Bananen, Orangensaft, Salat, Bohnen, Paradeiser, Äpfel, Erd-
beeren. Hat etwas davon in Österreich gerade keine Saison, 
kommen Bohnen aus Afrika, Paradeiser und Erdbeeren aus 
Spanien, Äpfel aus Chile, Neuseeland oder Australien. Solche 
Importe sind nicht nur teuer, sie gehen auch zu Lasten von 
Klima und Umwelt. Laut Verkehrsclub Österreich entfallen 
20% aller Transportwege auf unsere Lebensmittel. 

Beispiele:

10.000 Kilometer reisen südafrikanische Weintrauben, be-
vor sie im Supermarkt-Regal landen – ein Kilogramm Trau-
ben verursacht dabei rund sieben Kilogramm CO2-Ausstoß.

Kiwis aus Neuseeland reisen mit dem Schiff über 21.000 Ki-
lometer nach Europa (3,2 kg CO2/Kilogramm Kiwis).

Orangen aus Argentinien legen 12.000 Kilometer zurück. Im 
Durchschnitt verursachen Lebensmittel aus Übersee dabei 
11 mal so viel CO2 wie heimische Lebensmittel.

Verkehr und CO2:

Besonders viele Treibhausgase entstehen beim Transport 
mit dem Flugzeug – schau beim Einkauf, ob du auf der Ver-
packung einen Hinweis findest, der auf einen Flugtransport 
des Lebensmittels hinweist. 

Der weite Weg ins Regal:

Der Verkehr durch Lebensmitteltransporte hat sich in den 
letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Und er wird weiter zuneh-
men. Das liegt hauptsächlich an den niedrigen Kosten für 
LKW-Transporte und an der zunehmenden Zentralisierung, 
wodurch Produktions- und Verkaufsstätten immer weiter 
auseinander liegen. 
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Wie erkenne ich regionale Lebensmittel?

Ein einheitliches Markenzeichen für regionale Produkte gibt 
es leider nicht. In vielen Fällen haben aber regionale Initia-
tiven eigene Logos entwickelt, mit denen sie ihre Produkte 
kennzeichnen. Zahlreiche Bauernläden oder Bioläden ma-
chen regionale Produkte dadurch kenntlich, dass sie den je-
weiligen Betrieb angeben, von dem das Produkt stammt. Im
Zweifelsfall einfach nachfragen. Das „Gutes vom Bauern-
hof“ Logo steht für österreichische Qualität. Die Marke wird 
nur an gute und streng kontrollierte Betriebe vergeben, die 
selbst hergestellte Rohstoffe mit größter Sorgfalt verarbei-
ten. Konsumenten können so bezüglich Herkunft, Herstel-
lungsart und Qualität der Lebensmittel absolut sicher sein. 

Das AMA-Gütesiegel

Es müssen grundsätz-
lich alle Produktbe-
standteile 100% aus 
Österreich stammen. 
Bei verarbeiteteten 
Lebensmitteln, die  
Grundstoffe enthal-
ten, die in Österreich 
nicht wachsen oder 
bei uns nicht herge-

stellt werden können, darf der Anteil dieser Bestandteile 
maximal 1/3 betragen (z.B. Bananen im Bananenjoghurt).

Bei der Produktion und Verarbeitung gelten für alle AMA-
Gütesiegel Vorschriften, die das strenge österreichische 
Lebensmittelrecht (Lebensmittel-Codex, Qualitätsklassen-
gesetz etc.) durchwegs noch deutlich übertreffen. Verliehen 
wird das Gütezeichen durch die AMA (Agrar Markt Austria). 

Der/die KonsumentIn kann sicher sein, dass ausgezeichnete 
Lebensmittel bestimmte Mindestkriterien erfüllen müssen. 
So dürfen Lebensmittel weder bestrahlt werden, noch dür-
fen sie gentechnologisch hergestellt sein.

z.B. Frischfleisch mit dem AMA-Gütesiegel bedeutet:

• 100 % aus Österreich und zwar von Geburt weg.
• Garantierter Geschmack und hohe Qualität (or -
                dentlicher Tiertransport,somit kein Stress der Tie- 
                re vor der Schlachtung, Gewichtsgrenzen, Alters-,   
 grenzen, beste Fleischqualität…..)
• Kontrolle vom Landwirt/von der Landwirtin über   
     alle Be- und Verarbeitungsbetriebe hinweg bis ins   
 Geschäft.
• Hygienisches und sauberes Arbeiten bei der Her-  
                 stellung und konsequente Einhaltung der  Kühl-
                 kette.

Gutes vom Bauernhof
Gutes vom Bauernhof ist das 
österreichische Gütezeichen 
für bäuerliche Direktver-
markter/Innen. www.gutes-
vombauernhof.at

Produktsuche direkt vom 
Bauernhof in deiner Nähe 

oder mit Hilfe des „Schmankerl-Radars“! Du kannst diese 
App direkt auf dein Smart-Phone herunterladen:

http://www.gutesvombauernhof.at/oesterreich/app.html

Quelle: edulabs.org academy 

Wer verliert – gewinnt
Abnehmwettbewerb für alle

Natternbacher/Innen

Machen Sie mit beim Abnehm- 
wettbewerb - einer 5-monatigen 
Herausforderung. Zu Beginn er-
halten Sie in einem Vortrag der 
Diätologin Sophie Demelmair 
Aufklärung über Ernährung und 
gutes Essen für langfristige Ge-
wichtskontrolle. Zu diesem Vor-
trag sind alle eingeladen, denen 
gesunde Ernährung am Herzen 
liegt. Entscheiden Sie nach die-
sem Vortrag, ob Sie beim Wett-
bewerb mitmachen wollen.

Vortrag und Start des Wettbewerbes:

Mittwoch, 27.4.2016, 19:00 Uhr
Pfarrzentrum
(Eintritt frei)

Die größte Herausforderung bei der Gewichtskontrolle  be-
steht darin, motiviert zu bleiben. Dazu ist dieser  „Wettstreit” 
besonders geeignet, weil sogar ein attraktiver Preis winkt.

Der/die Beste kann als Preis Gutscheine für ein Wellnesswo-
chenende für 2 Personen mit nach Haus nehmen.

Die Preisverleihung erfolgt am Gesundheitstag der Gesun-
den Gemeinde Natternbach.

Terminvorschau:

2. Natternbacher Gesundheitstag
8.10.2016, Mehrzweckhalle

Nach dem Erfolg des 1. Natternbacher Gesundheitstages im 
Jahr 2012 hat sich der Arbeitskreis entschlossen, diesen zu 
wiederholen. 

Eine Modenschau, Therapie- und Wellnessangebote, kulina-
rische Genüsse, Kinderbetreuung mit den Kliniclowns und 
viele sonstige Angebote sorgen für einen abwechslungsrei-
chen Tag. 

Der Eintritt ist frei!
Auf jeden Besucher wartet eine kleine 

Überraschung!
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Nordic Walking-Treff

Dienstag, 12.4.2016, 18:30 Uhr
vor dem Schulgebäude  

Nordic Walking ist für jede Frau und jeden Mann ein sehr gu-
ter Einstiegssport und ist auch für untrainierte Personen gut  
geeignet. Mit der richtigen Technik betrieben, verbraucht 
man beim Nordic Walking rund doppelt so viel Energie wie 
beim Gehen ohne Stöcke. Beim Nordic Walking sind rund 
90% der Muskeln aktiv, da auch der Oberkörper beim Stock-
einsatz bewegt wird.

Erste Hilfe Kurs 
für Säuglings- und Kindernotfälle

Kinder sind keine kleinen 
Erwachsenen. Das gilt so-
wohl in der Medizin, als 
auch in der Ersten Hilfe.

Der Erste Hilfe Kurs für 
Säuglings- und Kindernot-

fälle hat zum Ziel, die Kursteilnehmer in 6 Unterrichtseinhei-
ten mit allen Maßnahmen der Ersten Hilfe bei Notfällen und 
Erkrankungen im Säuglings- und Kleinkindalter so vertraut 
zu machen, dass sie selbständig und eigenverantwortlich 
Erste Hilfe leisten können. ,

Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen
Kosten: €  40,--

Anmeldung ab sofort bei Heidi Aumüller, unter der Tel.:
07278/8255-10

„Einfach köstlich..............“
2. Auflage des Kochbuches

Nachdem unser Kochbuch 
„Einfach köstlich.........“ 
schon seit längerem aus-
verkauft ist, jedoch die 
Nachfrage noch immer 
anhält, geht das Buch 
wieder in Druck und wird 
Ende April - rechtzeitig 
zum Muttertag - wieder 
am Marktgemeindeamt 
erhältlich sein. 

Preis: €  28,00

Hühnchen toskanische Art
Ein Rezept aus dem Kochbuch „Einfach köstlich.....“

1 P. Hühnerfilet
Salz und Pfeffer
Knoblauchgranulat
Olivenöl 
1 Becher Schlagobers
1 Becher Crème fraîche
Butterkäse gerieben (Mozzarella geht auch)
Oregano
Gorgonzola, zerbröselt
Parmesan, grob gerieben

Zubereitung:
Hühnerfilet in gleich große Stücke zerteilen und in Olivenöl 
von allen Seiten anbraten, mit Salz, Pfeffer und Knoblauch-
granulat würzen. Fleisch aus der Pfanne nehmen und in 
eine feuerfeste Form geben. Bratenrückstand mit Schlag-
obers und Crème fraîche aufkochen und über das Fleisch 
gießen. Eine dicke Schicht geriebenen Butterkäse über das 
Fleisch schichten, mit etwas Oregano würzen, weiters Gor-
gonzola darüber bröseln und mit geriebenem Parmesan ab-
decken. Das Ganze noch ca. 20 Minuten bei 200° C ins Back-
rohr, bis der Käse eine schöne Farbe annimmt.



Zwei Jungen stehen vor dem Standesamt 

und betrachten interessiert ein Brautpaar. 

„Hör mal“, sagt der eine, „wollen wir die mal erschrecken?“ 

„Ja“, sagt der andere, läuft auf den Braeutigam zu und ruft: 

„Hallo, Papa!“

Mandala zum Ausmalen

Sagt der eine Pinguin mit einem 

Thermometer zum anderen Pinguin: 

“Schau mal auf das Thermometer, 

30 Grad unter Null.”

Freut sich der zweite: 

“Das ist ja klasse! Endlich wird es 

Frühling.”

Zum Lachen!


